
 

 

 
 

Information für Pflegedienste (Pflegedienstleitungen und Pflegende) zur Be-

obachtungsstudie im Projekt F 2521 „Gute Arbeitsorganisation in der ambu-

lanten Pflege“: Ermittlung der Belastungs- und Beanspruchungssituation 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit möchten wir Sie bitten, an der Studie „Gute Arbeitsorganisation in der ambulanten Pflege“: 
Ermittlung der Belastungs- und Beanspruchungssituation teilzunehmen. Wir möchten förderliche 
und hinderliche Faktoren der ambulanten Pflegearbeit beschreiben, um so Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit Pflegender ableiten zu können. 

Die teilnehmenden Pflegenden erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 Euro.  

Die Studie wird von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführt 
und finanziert.  

Die BAuA ist eine Forschungseinrichtung des Bundes, die das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales in allen Fragen von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit berät und damit zur men-
schengerechten Gestaltung von Arbeitsbedingungen beiträgt.  

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen be-
endet werden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. 

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Studienteilnahme werden die bis dahin von Ihnen er-
hobenen Daten gelöscht. Eine Ihnen u. U. zugestandene Aufwandsentschädigung wird Ihnen 
dann nur teilweise gezahlt. 

Mit der beigefügten Anlage informieren wir Sie über unser Forschungsvorhaben sowie über die 
Beachtung der Datenschutzvorschriften beim Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. 

Laut Artikel 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a) der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur verarbeitet werden, wenn Sie darin schriftlich 
einwilligen. Diese Einwilligung benötigen wir – wenn Sie sich für eine Teilnahme entscheiden – 
rechtzeitig vor der Erhebung, Speicherung und Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten. 

Die dafür erforderlichen Dokumente werden wir Ihnen noch gesondert und rechtzeitig vor Teil-

nahmebeginn zur Verfügung stellen.  

Unser Team: 

 

    

B.Sc. Lisa Gockel 

Projektmitarbeiterin 

Robert Zeibig 

Dipl.-Betriebswirt 

Dr. Johannes Wendsche 

Diplom-Psychologe 

M.Sc. Julia Petersen 

Gesundheits- und Kinder-  

krankenpflegerin 

Gesundheits- und Pflege-  

wissenschaftlerin  
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Sollten Sie an unserer Studie teilnehmen und während der Durchführung Beeinträchtigungen o-
der Beschwerden bei Ihnen auftreten, so teilen Sie dies bitte in jedem Fall der Studienleitung 
umgehend mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Ulrike Rösler (Studienleitung) 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
Gruppe 3.3 "Arbeitsgestaltung bei personenbezogenen Dienstleistungen" 
Fabricestrasse 8 
01099 Dresden 
Tel:  0351/5639 5481 
E-Mail: Roesler.Ulrike@baua.bund.de 

 
Studieninformationen und Datenschutz 
 
I. Ziel, Zweck und Ablauf der Studie 

Was ist das Ziel der Studie? 

Die Studie hat das Ziel, Zusammenhänge zwischen der Arbeit in der ambulanten Pflege und der 
Gesundheit der Pflegenden zu ermitteln. Hierfür möchten wir gerne ambulant Pflegende während 
ihrer Schicht begleiten und ihre Arbeitstätigkeiten beobachten sowie Fragen zu ihrem Gesund-
heitszustand stellen. 
 
Sie können sich vorstellen, uns mit Ihrem Pflegedienst bzw. mit Ihren Pflegenden zu un-
terstützen? 
 
1. Dann informieren Sie die Pflegenden Ihres Dienstes über die Studie und fragen Sie, ob sich 

1-2 Personen für eine Begleitung bereiterklären. 
2. Sollte dies der Fall sein, wählen Sie bitte für Sie passende Touren aus, die wir mit den ein-

willigenden Pflegenden fahren können. 
3. Informieren Sie bitte die Pflegebedürftigen (und ggf. Angehörigen) darüber, dass Ihre Pfle-

gekraft an diesem Tag begleitet wird (Informationsbögen und Einwilligungsbögen erhalten 
Sie). 

4. Melden Sie uns, an welchem Tag wir welche Schicht begleiten dürfen. Wir benötigen die 
Einwilligungserklärungen der Pflegenden und der Pflegebedürftigen.  

5. Für persönliche Gespräche mit den Pflegenden im Vorfeld der Begleitung stehen wir gerne 
zur Verfügung. Sie bzw. die Pflegenden erhalten im Vorfeld der Begleitung einen Link zur 
Online-Befragung. 

6. Geben Sie uns Bescheid, wann Sie Zeit für ein kurzes Gespräch hätten. 
 
Wie ist der weitere Ablauf der Studie? 
 
Der Ablauf der Tätigkeitsbeobachtung gestaltet sich folgendermaßen: 
 
1. Im Vorfeld der Beobachtung werden die Pflegenden gebeten, einige demografische Fragen 

(z.B. nach Ihrem Alter oder Ihrer Berufserfahrung) und Fragen zu ihrem aktuellen Befinden 
sowie zur Techniknutzung in ihrem Arbeitsalltag im Rahmen eines Online-Fragebogens zu 
beantworten. Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt vor der Schichtbegleitung, um den Be-
rufsalltag nicht unnötig zu stören. Die Angaben sind pseudonymisiert, das heißt, es können 
keine Rückschlüsse auf die Personen erfolgen. Damit wir jedoch die Angaben im Online-Fra-
gebogen mit den Beobachtungsdaten in Verbindung bringen können, benötigen wir einen 
Code, den die/der Pflegende selbst erstellt und der auch nur ihr/ihm bekannt ist und der auf 

mailto:Roesler.Ulrike@baua.bund.de
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den jeweiligen Frage- und Erhebungsbögen eintragen wird. Der Code setzt sich wie folgt zu-
sammen: 

 

Probandencode Anfangsbuchstabe des 1. Vornamens der Mutter (z.B. Maria = M) 

Anfangsbuchstabe des 1. Vornamens des Vaters (z.B. Klaus = K) 

Anfangsbuchstabe des eigenen 1. Vornamens (z.B. Petra = P) 

Tag des eigenen Geburtsdatums (z.B. 02.10.1957 = 02)  

Tag des Geburtsdatums der Mutter (z.B. 17.05.1926 = 17) 

 
 

2. Während der Tätigkeitsbeobachtung macht sich die beobachtende Person Notizen zu den 
Arbeitsaufgaben und den organisatorischen Bedingungen, unter denen die Arbeitstätig-
keit ausführt wird.  

3. Am Beginn der Schicht, in der Mitte der Schicht und am Ende der Schicht werden einige 
Fragen gestellt, etwa, ob die Pflegende sich müde oder motiviert fühlt. Dies dient dazu kurz-
fristige Beanspruchungen durch ihre Arbeit zu erfassen.  

4. Am Ende ihrer Schicht wird die Pflegekraft gebeten, fünf Fragen zu beantworten, inwiefern 
der beobachtete Arbeitstag ein typischer Arbeitstag für sie war. 

5. Darüber hinaus würden wir gerne ein kurzes Gespräch mit der Pflegedienstleitung des Pfle-
gedienstes führen (ca. 10 Minuten), um Informationen zur Organisation im Pflegedienst zu 
erhalten (z.B. Dienstplangestaltung und Tourenzuteilung).  

6. Sämtliche Angaben der Pflegenden, aber auch die von Seiten der begleitenden Personen 
während der Beobachtung gewonnenen Erkenntnisse werden streng vertraulich behandelt; 
es erfolgt keine Offenlegung bzw. Weiterleitung dieser Angaben bzw. Erkenntnisse an deren 
Pflegedienstleitung bzw. Arbeitgeber/in.    
 
 

Welche Teilnahmebedingungen bestehen? 
 
Die Pflegenden, die wir begleiten, sollten folgende Kriterien erfüllen: 
 
(1) eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit in der ambulanten Pflege ausüben, 

(2) sich derzeit nicht in pflegerischer Ausbildung befinden, 

(3) ein Mindestalter von 18 Jahren innehaben. 

 
Was gibt es zu beachten? 
 
 Die Teilnahme an dieser Tätigkeitsbeobachtung ist selbstverständlich freiwillig. Die Einwilli-

gung zur Teilnahme kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass der/dem Studienteilneh-
mer/in daraus Nachteile entstehen. Auch eine laufende Beobachtung kann jederzeit ohne 
Angabe von Gründen abgebrochen werden.  

 Für die Teilnahme an der Studie ergeben sich keine direkten Vorteile für die/den Teilneh-
mende/n. Allerdings erhalten die Pflegenden eine Aufwandentschädigung in Höhe von 40 
Euro, unabhängig davon, welche Daten sie angeben. Die Pflegedienstleitungen erhalten 
ein kleines Dankeschön (Set aus Nützlichem für den Pflegedienst z.B. Taschenlampe, Post-
it-Blöcke, Karten-Lupen) für Ihre Mühen. Außerdem unterstützen die Teilnehmenden die For-
schung der BAuA für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 
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 Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die Haftung lediglich bei vorsätzlichem oder fahr-
lässigem Fehlverhalten ihrer Bediensteten. Für höhere Gewalt und von dem Probanden / der 
Probandin selbst verschuldete Unfälle während der Durchführung der Studie haftet weder die 
Bundesrepublik Deutschland noch die von ihr mit der Durchführung der Studie beauftragten 
Personen. 

 
II. Datenschutzrechtliche Informationen 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beachtet bei ihrer Arbeit die ein-
schlägigen Vorschriften zum Datenschutz, d.h. die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und weitere datenschutzrelevante Rechtsvor-
schriften, etwa im Sozialgesetzbuch (SGB).  

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben? 

 
Von den Pflegedienstleitungen: 

 Kontaktdaten (wie Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer, Adresse des Pflege-
dienstes) 

 Name auf den Einwilligungs- und Datenschutzerklärungen 
 

 Von den Pflegenden: 

 Name, Telefonnummer  

 Name auf den Einwilligungs- und Datenschutzerklärungen 

 Bankverbindungsdaten für die Zahlbarmachung einer Aufwandsentschädigung  
 
Von den Pflegebedürftigen: 

 Name auf den Einwilligungserklärungen 
 

Die Erhebung und Verwendung dieser personenbezogenen Daten dient ausschließlich dem 
Zweck, die Studiendurchführung zu organisieren. Die Daten werden streng vertraulich be-
handelt und separat von den anderen Studiendaten gespeichert.  

Sie liegen in elektronischer Form vor und werden auf einem geeigneten Datenträger, z. B. CD 
oder passwortverschlüsselter USB-Stick, in einem verschließbaren Stahlschrank oder einem 
anderweitigen, zugriffsbeschränkten Ablagesystem aufbewahrt. Bei Bedarf werden die elekt-
ronischen Dateien auf Einzelplatz-PCs verarbeitet und nach Abschluss der Arbeiten dort un-
verzüglich und vollständig gelöscht. Die Kontaktdaten werden nach Ablauf der Studie (April 
2024) unwiderruflich gelöscht. Die Einwilligungs- und Datenschutzerklärungen der Teilneh-
menden werden bis zu zwei Jahre nach Projektende (April 2026) in digitaler Form aufbewahrt. 
Für die Aufbewahrung der Bankverbindungsdaten gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten von 10 Jahren. 

 Welche weiteren Daten werden in den einzelnen Phasen der Studiendurchführung erhoben?  

 
Im Zuge der Online Befragung: 

1. Soziodemographische Daten 
2. Arbeitsbezogene Ermüdung 
3. Techniknutzung  

 

Bei den protokollierten Beobachtungen: 

4. Beanspruchungsratings (z.B. Motivation)  
5. Typizität des Arbeitstages 
6. Beobachtungsdaten zu Tätigkeiten und deren Dauer (z.B. Dokumentation, Fahr-

zeit, Körperpflege) 
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Im Gespräch mit Pflegedienstleitung:  

7. Interviewdaten Pflegedienstleitung  

 

Die Datenerhebung im Rahmen der Online-Befragung (Punkte 1-3) erfolgt mit dem Befragungs-
tool SoSci Survey und wird vor der Tätigkeitsbeobachtung von den Teilnehmenden ausgefüllt. 
Dabei sind im Befragungstool alle notwendigen Einstellungen getroffen, um der anonymen Erfas-
sung der Daten gerecht zu werden.  

Es werden keine personenbezogenen Daten – inkl. IP-Adressen – erhoben oder gespeichert, 
die eine De-Anonymisierung möglich machen würden. Der Zeitstempel wird in den Einstellungen 
ausgeschaltet, das heißt, weder der Zeitpunkt des Befragungsbeginns noch die Verweildauer der 
Teilnehmenden auf den einzelnen Seiten werden gespeichert.  

Die erhobenen Daten werden auf dem Server von SoSciSurvey.de gespeichert. Die datenschutz-
rechtlichen Aspekte des Anbieters sind unter  
https://www. soscisurvey.de/help/doku.php/de:general:privacy zu finden.  

Im Rahmen der protokollierten Beobachtungen werden die Daten (Punkte 4-6) von den Be-

obachtenden via Tablet ebenfalls mit dem Befragungstool SoSci Survey erhoben. 

Das Gespräch mit der Pflegedienstleitung (Punkte 7-8) anhand eines strukturierten Leitfadens 

durchgeführt.  

Im Anschluss an die Datenerhebung werden die Datensätze, die sich im Programm SoSci Survey 
befinden, in das Statistikprogramm SPSS importiert und auf dem Server der BAuA in einem ei-
gens hierfür eingerichteten Projektordner gespeichert, auf den nur die Projektleitung, die weiteren 
Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter sowie die Gruppenleitung 3.3 der BAuA Zugriff ha-
ben.  

Wofür werden die erhobenen Daten verwendet? 

Die gesammelten Informationen werden pseudonymisiert ausgewertet, das heißt, sie werden 
nicht in Verbindung mit dem Pflegedienst gebracht und auch nicht an Dritte weitergegeben. Die 
verschiedenen Angaben (Online-Befragung, Beobachtungen) werden ausschließlich mit Hilfe des 
ProbandInnencodes in Verbindung gebracht.  

Es besteht eine Verschwiegenheitspflicht bezüglich der Arbeitstätigkeiten und der Einblicke in die 
PatientInnenversorgung. Selbstverständlich behandelt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin sämtlichen Angaben der Teilnehmenden vertraulich.  

Die Angaben im Rahmen der Tätigkeitsbeobachtung werden ausschließlich zu wissenschaftli-
chen Zwecken verwendet und nicht weitergegeben. Ein Rückschluss auf einzelne Personen oder 
Pflegedienste ist nicht möglich. Nach Befragungsende und Abschluss der Auswertung werden 
die pseudonymisierten Datensätze entsprechend den Empfehlungen der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) zum Zweck der nachvollziehbaren Dokumentation der Studienergebnisse 
für die Zeit von 10 Jahren bei der BAuA gespeichert und anschließend unwiderruflich gelöscht.  

Eine Veröffentlichung der Studienergebnisse erfolgt ausschließlich anhand anonymer Daten. Die 
Ergebnisse können über die BAuA-Website abgerufen werden (https://www.baua.de/DE/Aufga-
ben/Forschung/Forschungsprojekte/f2521.html) oder nach Wunsch zur Verfügung gestellt wer-
den. Hierfür ist die Speicherung von Kontaktdaten bis zur Ergebnisübermittlung nötig  
(Bitte auf Einwilligungserklärung entsprechend ankreuzen). 

An wen kann ich mich in Bezug auf datenschutzrelevante Fragen wenden? 

 Verantwortliche gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung  

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Forschung/Forschungsprojekte/f2521.html
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Forschung/Forschungsprojekte/f2521.html
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
Friedrich-Henkel-Weg 1-25 
44149 Dortmund  
E-Mail: info-zentrum@baua.bund.de  
 

 Kontaktdaten der behördlichen Datenschutzbeauftragten  
Ute Schmidt  
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
Friedrich-Henkel-Weg 1-25 
44149 Dortmund  
E-Mail: bds@baua.bund.de  
 

An wen kann ich mich bei sonstigen Fragen wenden? 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Studienleitung: 

Dr. Ulrike Rösler  
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
Gruppe 3.3 "Arbeitsgestaltung bei personenbezogenen Dienstleistungen" 
Fabricestraße 8  
01099 Dresden 
Tel:  0351/5639 5481 
E-Mail: Roesler.Ulrike@baua.bund.de 
 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! 

 

mailto:Melzer.Marlen@baua.bund.de

